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Die Fachgruppe,,Reform im Strafwesen" der Caritas Schweiz besteht seit 29 Jahren.
Mit ihren Tagungen und Publikationen trägt s¡e aktiv zur Meinungsbildung in Fragen
der Strafrechtsreform bei. Ein besonderes Anliegen sind ThLmen, welche lie
sozialen Folgen des Strafwesens für Täter und Opfer sowie den. Beitrag der
Sozialpolitik für die Prävention beleuchten.

Le Groupe ,,Réfome en matière pénale" de Caritas Suisse a fêté en 2002 son 25e
anniversaire. Par ses publications et par I'organisation de congrès, il contribue à faire
avancer la réflexion en matière de droit pénal. Le Groupe met en particulier I'accent
sur.les co_nséquences sociales des procédures pénales pour les auteurs ou les
victimes d'infraction et traite des questions de préventions.

lmpressum

@ 2006 Caritas Schweiz/Caritas Suisse, Luzern/Lucerne

Bezug/Disponible auprès de Caritas Schweiz/Caritas Suisse
Bereich Kommunikation
Löwenstrasse 3
6002 Luzern
Tel. 041 419 22 22, Fax041 419 24 24
E-Mail : info@caritas.ch

2



Inhalt

Gabi Maurer, Bundesamt für Statistik, Neuenburg

Straffällige ohne Schweizerpass
Ausländerkriminalität - Ein Alltagskonzept im Spiegel der nationalen
Kriminalstatistiken 6

Christin Achermann und Dr. Ueli Hostettler, Institut für Ethnologie, Universität Bern

Ausländerin ist nicht gleich Ausländerin: Strafvollzugsalltag und
Entlassungsvorbereitung einer vielfältigen Insassengruppe 21

Erwin Jenni, Bundesamt für Justiz, Chef Sektion Auslieferung

Straffällige ohne Schweizerpass: Die Anwendung des Zusatzprotokolls zum
Überstellungsübereinkommen des Europarates 36

Patrice de Mestral, Theologe und Gefängnisseelsorger, Männedorf

Projet de reintegration des Albanais repatries en Albanie 41



Christin Achermann und Ueli Hostettler, lnstitut für Ethnologie, lJniversität Bern

Ausländerln ist nicht gleich Ausländerln:
Strafvollzugsalltag und Entlassungsvorbereitung einer vielfältigen

lnsassengruppee

Straffällige ohne Schweizerpass haben eine Gemeinsamkeit: Sie alle können infolge
ihres juristischen Status als Nicht-Bürgerlnnen der Schweiz dazu verpflichtet werden,
die Schweiz nach Strafuerbüssung zu verlassen. Abgesehen von dieser geteilten
Ausgangslage ist die Gruppe der Ausländerlnnen im Strafvollzug jedoch eine sehr
vielfältige: die brasilíanische Frau, die Drogen in die Schweiz transportierte und
danach wieder in ihr Herkunftsland zurückgekehrt wäre, hätte sie die Polizei am
Flughafen nicht verhaftet, unterscheidet sich beispielsweise in mancherlei Hinsicht
vom türkischen Mann, der seit seiner frühen Kindheit in der Schweiz lebt, dessen
Frau und Kind Schweizerbürgerlnnen sind und der wegen Betruges verurteilt wurde.

lm Rahmen eines vom Schweizerischen Nationalfonds (SNF) finanzierten
Forschungsprojekts wurde die Situation ausländischer lnsassl nnen in geschtossenen
Strafanstalten sowie die entsprechende Praxis der Anstalten, ihrer Mitarbeitenden
und der zuständigen Behörden untersucht.lo Die Studie konzentrierte sich auf zwei
geschlossene Strafanstalten: die Anstalten in Hindelbank sowie die Anstalten
Thorberg, beide im Kanton Bern. Weiter war die Praxis der Abteilung Straf- und
Massnahmenvollzug (ASMV) und des Migrationsdienstes (MlDl) des Kantons Bern
Gegenstand der Untersuchung. Auch wenn punktuelle Einblicke in die Situation in
anderen Strafanstalten und anderen Kantonen in die Forschung eingeflossen sind,
beziehen sich alle Aussagen dieses Artikels einzig auf diese beiden geschlossenen
Strafanstalten und können darum nicht ohne Weiteres auf andere geschlossene
Anstalten oder gar auf den gesamten Schweizer Strafuollzug übertragen werden.1l

Dieser Artikel basiert auf der folgenden These: Der prozess der
Entlassungsvorbereitung findet heute unter veränderten Rahmenbedingungen statt.
Dadurch sind die gängigen Vorstellungen und lnstrumente für die Resozialisierung
von lnsasslnnen aus dem geschlossenen Strafuollzug auf einen immer kleineren Teit

e Wir danken den Teilnehmerlnnen und Referentlnnen an der Tagung für ihre Anregungen und
Kommenlare, die wir bei der Bearbeitung dieses Textes nach MÕglichkeit berucksichtigt haben.
Adresse: lnstilut frir Sozialanlhropologie, Länggassslr. 4ga, 3000 Bern 9;
gFristin.achermann(ôunine.ch ; uhostettler@anthro.unibe.ch
'" Das_Forschungsprojekt mit dem Titel ,,Ausländerlnnen im geschlossenen Strafuollzug: Sicherheit
yltd Resozialisierung vol dem Hintergrund nalionaler Gesetzgebung, fremdeñpolizeilicher
Massnahmen und der Zunahme transnalionalsr Mobilitåt" haben die Autorlnnen unter der Leitung von
Hans-Rudolf Wcker am lnstitut für Sozialanlhropologie dsr Universität Bern durchgefrihrt. Ebeñfafis
beteíligt war Jonas Weber, der die judslischen Fragen bearbeitete. Das Projekt wurde vom SNF im
Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms (NFP) 51 ,,lntegration und Ausschluss" finanziert und
dauerte von September 2003 bis Ende August 2005 (hltp://www.nfp51.ch). Siehe für eine
ausführlichere Darstellung der Forschungsfragen und des Vorgehens Achermann und Hostettler
(2004).t' Gerade der Austausch mit Expertlnnen und Parktikerlnnen an der Caritas-Tagung zeigle allerdings,
dass sich die Tendenzen und Grundprobleme, wie sie in unserer Forschung festgestellt wurdén,
grundsãtzlich mit Strafuollzugskontexten in andern Kantonen decken.

21



der vielfältig zusammengesetzten Gruppe der Strafgefangenen anwendbar. Um
diese Aussage durch die Forschungsergebnisse zu erläutern, wird im Folgenden
zuerst das Resozialisierungsverständnis der interviewten Mitarbeiterlnnen der beiden
Strafanstalten dargestellt. Anschliessend wird anhand ausgewählter Beispiele die
Vielfalt der Gruppe der ausländischen Insasslnnen illustriert, wobei insbesondere die
Frage im Zentrum steht, unter welchen Voraussetzungen entlassene lnsasslnnen in
der Schweiz bleiben können oder in ihr Herkunttsland zurückkehren müssen. Die
Umgangsweisen der Strafanstalten und ihrer Mitarbeitenden mit dieser gewandelten
lnsasslnnengruppe sind lnhalt des letzten Teils vor dem abschliessenden Ausblick.

1 Resozialisierung:gesetzlicherAuftragundpraktischesVerständnis

Der gesetzliche Auftrag an den Strafuollzug lautet "erziehend auf den Gefangenen
einwirken und ihn auf den Wiedereintritt in das bürgerliche Leben vorbereiten" (Art.
37 ZúÍ. 1 Abs. 1 StGB), so auch auf die Wiedergutmachung von geschehenem
Unrecht hinzuarbeiten und idealerweise zukünftigen Rückfall zu verhindern. An
diesen Auftrag der Wiedereingliederung oder Resozialisierungl2 sind folgende
lnstrumente gebunden: ein progressives Vollzugsstufensystem, die Arbeit,
Behandlungsformen, die Betreuung und die Gewährleistung von Kontakten zur
Aussenwelt. Die Einsatzlogik dieser lnstrumente folgt dem strafvollzugspolitisch
zentralen Konzept der Normalisierung, muss aber naturgemäss den von den
jeweiligen Rahmenbedingungen bedingten lokalen Besonderheiten des Strafvollzugs
Rechnung tragen.

Vor dem Hintergrund dieser gesamtheitlichen Sicht des Stratuollzugs werden wir uns
im Folgenden auf die aus der obigen These abgeleiteten Problematik im Bereich der
Betreuung beschränken. Betreuung und Behandlung sollen "dem seelischen,
geistigen und körperlichen Wohl der Eingewiesenen" dienen (Art. 46 Zttt. 2 SIGB).
Dieser allgemeine Auftrag wird in der Praxis durch kantonale Verordnungen und die
Vollzugskonzepte der jeweiligen Anstalten geregelt. Unabhängig davon, wie im
Einzelfall der Bereich Betreuung organisatorisch und personell gestaltet ist, sind alle
Beteiligten auftragsmässig und in der Regel auch aus ihrem Selbst- und
Berufsverständnis in die im Strafuollzug eingeschriebenen Wiedereingliederungs-
bemühungen eingebunden. Generell lässt sich feststellen, dass die Aus- und
Weiterbildung langjähriger Mitarbeiterlnnen und die gezielte Rekrutierung von neuem
Personal aus den Bereichen der Sozialen Arbeit und der Eruvachsenbildung zu einer
zunehmenden Professionalisierung des Betreuungspersonals im Strafuollzug geführt
hat.

Aus unseren Gesprächen mit Mítarbeitenden in Hindelbank und Thorberg lassen sich
die Resozialisierungstätigkeiten folgendermassen zusammenfassen: Auf der einen
Seite sind diese auf die lntegration der Eingewiesenen in den Strafuollzugsalltag und
dessen Bewältigung in der Gegenwart ausgerichtet. Andererseits beziehen sich
diese Tätigkeiten aber, was die Wiedereingliederung betrifft, auf die Zukunft der
Eingewiesen, das Leben nach dem Strafuollzug. Laut Auftrag steht die Unterstützung
bei der Stellen- und Wohnungssuche und in vielen Fällen auch die Anbindung an die

'2 Auf die Begriffsgeschichte und Kontroversen im Zusammenhang mit dem Begriff ,,Resozialisierung"
soll hier nicht eingegangen werden. Diese sind für díe Schweiz knapp bei Baechtold (2005:32-33)
dargestellt und breit lür den deutschen Kontext bei Cornel, Kawamura-Reindl, Maelicke und Sonnen
(2003) und speziell beiCornel (2003) zu finden.
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Sozialdienste und Sozialversicherungen im Vordergrund. Die Gespräche haben
deutlich gezeigt, dass auch in der Praxis der Mitarbeitenden diese Tätigkeiten im
Zentrum stehen. lm weiteren Verlauf unserer Ausführungen beziehen wir uns, wenn
wir von Wiedereingliederung sprechen, in erster Linie auf diese Kerntätigkeiten.
Weítere und ebenfalls auf die Zukuntt gerichtete Aufgaben umfassen betreuerische
Tätigkeiten im Feld der Persönlichkeitsentwicklung und der Ausbildung
Eingewiesener. lm Sinne einer Chancenverbesserung sollen so die vorhandenen
Ressourcen gestärkt und entwickelt und Defizite gezielt getilgt werden.

Wiedereingliedern heisst in den Worten einer Mitarbeiterin aus Hindelbank:
"Möglichst die Zeit, die zur Verfügung steht, nutzen, sich mit der Vergangenheit
auseinanderzusetzen, in der Gegenwart zu leben, um die Zukunft vorzubereiten" mit
dem Ziel, dass lnsassinnen später "mit der Welt draussen zurecht ... kommen". ln
der Praxis richten sich die an der Sozialen Arbeit orientierten und oben skizzierten
Kerntätigkeiten typischerweise an Personen mit folgenden Merkmaten: Sie haben
ihren Wohnsitz in der Schweiz, die Kommunikation mit ihnen erfolgt ohne Probleme,
der Lebenskontext vor und nach der Entlassung ist den Betreuenden bekannt.
Sobald eines oder mehrere dieser Merkmale nicht zutreffen, ist die Arbeit behindert,
wenn nicht sogar in Frage gestellt. "Wir begleiten die Frauen bis zut
Gefängnismauer, wir machen nur die Übergabe. Bei Frauen aus dem Ausland gibt es
keine lnstitution, die sie übernimmt", sagt eine Mitarbeiterin aus Hindelbank. Oder ein
Mitarbeiter im Thorberg konstatiert: "Bei einem Ausländer ¡st es schwierig. Was soll
man dort machen? Man kennt seine Heimat vielleicht zu wenig. Woher er auch
kommt. Man kennt auch die Verhältnisse im Dorf nicht, wo er vielleicht wohnt. Wenn
es ein Schweizer ist, wenn es ein Berner ist, dann weiss man wenigstens, wie sind
die Verhältnisse hier in Bern, hat er eine Chance?" Wer sind jedoch im Kontext des
geschlossen Strafuollzugs die lnsasslnnen, also die Personen, welche
Adressatlnnen dieses Wiedereingliederungsauftrags sind?

2 Die vielfältige Gruppe der lnsasslnnen und lhre veränderungen
2.1 Anteile der ausländischen lnsasslnnen

Grafik 1 zeigt, dass in Hindelbank der Anteil der ausländischen lnsassinnen an allen
lnsassinnen 1980 bei20/" lag. 1990 überschritt er erstmals 50% und bereíts 1g93
war mit knapp 70% der bisherige Höchststand erreicht. Seither machen die
Ausländerinnen um 50-60"/o aller in Hindelbank inhaftierten Frauen aus. ln der
Strafanstalt Thorberg war der Ausländeranteil immer etwas grösser als in
Hindelbank. So lag der Anteil der Ausländer an allen Einweisungen im Jahr 1980
bereíts bet 40/o, die 5O%-Schwelle war 1985 erreicht und seit Mitte der 1g90er Jahre
hat er sich bei um 85% eingependelt. Der bisher höchste Stand der Einweisung von
Ausländern in den Thorberg war im Jahr 2003 mit g17o erreicht.l3

Ein wichtiger Erklärungsfaktor für diese hohen Anteile von ausländischen
Strafgefangenen in den beiden geschlossenen Anstalten ist die Zuschreibung einer
,,Fluchtgefahr": von einer solchen wird bei all jenen ausländischen Straftäterlnnen
ausgegangen, die die Schweiz nach Entlassung möglicherweise verlassen müssen.

13 D¡e Zusammensetzung der lnsassenschaft wird auch dadurch beeinflusst, dass im Thorberg nur
geschlossener Strafuollzug praktiziert wird, in Hindelbank hingegen auch otfener Vollzug- und
Halbfreiheit.
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Wer als fluchtgefährdet gilt, wird in eine geschlossene Anstalt eingewiesen. Um die
Auswirkung dieses Faktors auf den Ausländeranteil einer Strafanstalt zu illustrieren,
seien als Vergleichswerte die entsprechenden Werte in zwei offenen Strafanstalten
aus dem Jahre 1997 genannt: ln Witzwil (BE) lag dieser bei 32"/o, in Saxerriet (SG)
bei 35% (Rônez 1999). lm Folgenden wird die Zusammensetzung der Gruppe der
Strafgefangenen ohne Schweizerpass nach ihrer Aufenthaltssituation, ihrer Herkunft,
Sprache und Religion vertiett betrachtet.

Grafik 1: Anteil der eingewiesenen ausländischen lnsasslnnen in Thorberg und
Hindelbank
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Quelle: Jahresberichte der Anstalten in Hindelbank (nach '1986 Anteil am Gesamtbestand am 31.12.);
Jahresberichte Anstalten Thorberg (nach 2001 Statistiken der Anstalt)

2.2 Aufenthaltsstatus der Ausländerlnnenla

Die Angaben zum Aufenthaltsstatus geben Aufschluss darüber, ob die Personen
ohne Schweizerpass vor dem Strafvollzug in der Schweiz lebten und falls ja, in
welcher aufenthaltsrechtlichen Situation. Hierzu werden drei Kategorien von
Aufenthaltssituationen unterschieden, die sích auf den Zeitpunkt der Straffälligkeit
beziehen: Personen aus dem so genannten Ausländerbereich (A-, B-, C'
Bewilligun g), Asylsuchende (heute mit den Ausweisen N und F) und Personen ohne
Aufenthaltsrecht." Differenzierte statistische Angaben zum Aufenthaltsstatus gibt es

t4 Siehe hierzu auch die Angaben in AGAK (2001: 28l' und Rônez (1999) zu den
Aufenthaltssiluationen aller strafrechtlich Verurteilten.
15 Die meisten von ihnen hatten nie in der Schweiz gelebt. Vor allem bei den Månnern befindet sich
darunler auch ein Teil, der illegal in der Schweiz gelebt und eventuell fruher einmal eine Bewilligung
besessen hatte.
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bisher keine. Allerdings ist auch das Bild, das unsere Daten bieten, noch lückenhaft,
weshalb diese Angaben als vorläufige Annäherungen zu verstehen sind.

Grafik 2: Aufenthaltsstaus der ausländischen lnsassinnen in Hindelbank
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ln Hindelbank (Grafik 2) stellen lnsassinnen ohne Bewilligung im Erhebungszeitraum
immer die grössle Gruppe unter den Ausländerinnen dar: Am höchsten war ihr Anteil
in der ersten Hälfte der 1990er Jahre, als er um 80% erre¡chte. Danach liegt der
Anteil der lnsassinnen ohne Aufenthaltsrecht stabil bei 60% aller Ausländerinnen.
lnsassinnen aus dem Asylbereich sind in der ganzen Erhebungszeit eine marginale
Gruppe. Einzig Ende der 1990er Jahre stieg ihr Anteil vorübergehend auf .l07. 

aller
ausländischen lnsassinnen an. lnsassinnen, die dem Ausländerbereich und damit
der schweizerischen Wohnbevölkerung zugehören, machen - mit Ausnahme von der
Zeit Mitte der 1990er - immer um 25-30Yo aller ausländischen lnsassinnen in
Hindelbank aus.

Die lnsassen ím Thorberg (Grafik 3) sind hinsichtlich Aufenthaltssituation deutlich
anders zusammengesetzt: Der Anteil der lnsassen ohne Aufenthaltsrecht ist
wesentlich kleiner als in Hindelbank und liegt seit Beginn der 19g0er Jahre bei 25-
30% aller ausländischen lnsassen. Der Ante¡l der Asylsuchenden hingegen ist ab
Mitte bis Ende 199.0er Jahre auf gegen 30% angestiegen, danach ging ér wieder auf
elwa 20/o zurück.'o lnsassen, die dem Ausländerbereich zuzuordnen sind, stellten
Ende der 1980er 30o/" aller ausländischen lnsassen dar, Anfang 2001 waren es
weniger als 15%. Danach ist wieder Anstieg auf etwa 25o/" zu verzeichnen, womit im

It S¡ehe zur Kriminalität von Asylsuchenden die Studie der Schweizerischen Flrtchtlingshilfe (Eisner,
Niggli und Manzoni 1999).
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Bereich der zur festen Wohnbevölkerung zählenden ausländischen lnsassen die
Anteile von Männer und Frauen vergleichbar sind.

Grafik 3: Aufenthaltsstatus der ausländischen lnsassen in Thorberg

l{þy.

gA'/¡

¡t'%

70v.

æv.

aov.

44%

úv.

æ/.

10'l¡

0'/.
1oet 1986 1980 1902 100ð t90g 2001 2004

ffi Ausländerbereich I Asylsuchende I Ohne Bewilligung ! Keine Angaben

Quelle: Dossiers Archive Anstalten Thorberg und Migrationsdienst des Kantons Bern (MlDl);
Stichprobe (N = 464)

2.3 Nationalitäten, Sprachen, Religionen als Beispiele der wachsenden Vielfalt
unter den ausländischen lnsasslnnen

Nationalität und regionale Herkunftl 7

Während des gesamten Erhebungszeitraumes fällt für Hindelbank (Grafik 4) der sehr
hohe Anteil der lnsass¡nnen aus Amerika, der bei 40-60"/" aller Ausländerinnen liegt,
auf. Die Mehrheit von ihnen sind Staatsangehörige verschiedener
lateinamerikanischer Staaten. Der Anteil der lnsassinnen aus den Nachbarstaaten
der Schweiz hat seit Anfang 1980er stetig abgenommen und sich bei 10-2Q/" aller
ausländischen lnsassinnen eingependelt. Der Anteil der lnsassinnen aus dem
ribrigen Europa ist Ende der 1990er Jahre und Anfang des neuen Jahrhunderts auf
gegen 40/o angestiegen, danach aber wieder auf 20/" gesunken.

17 Diese Anteile beziehen sich einzig auf die Anteíle an der Gesamtheit der ausländischen
lnsasslnnen und nicht aul alle lnsasslnnen. Um die Darstellungen übersichtlicher zu gestalten, haben
wir die verschiedenen Nationalitäten zu regionalen Gruppen zusammengefassl.
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Grafik 4: Regionale Herkunft der Ausländerinnen in Hindelbank
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Quelle: Jahresberichle Anstalten in Hindelbank (bis 1986 neu eingewiesene Auslãnderinnen, ab 1987
Anteil am Bestand der Ausländerinnen am 31.12.)

Grafik 5: Regionale Herkuntt der Ausländer in Thorberg
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Für den Thorberg konnten die Nationalität der ausländischen tnsassen für einen
längeren Zeitraum erhoben werden. ln der Grafik 5 fällt der markante Rückgang des

27

1ñ'/6

æ96

60%

&/lõ

æ/è

æ/6

r 00y.

80%

60t

4q.

20v.

09.



Anteils der lnsassen aus den Nachbarländern der Schweiz ab den 1970er auf, bis er

ab Mitte der 1ggoer schliesslich nur noch eine Minderheit von unter 10% aller

àusländischen lnsassen ausmacht. Parallel dazu stieg der Anteil der.lnsassen aus

den übrigen europäischen Staaten vorübergehend auf über 7o"/" Ende der 1990er

áñ, .r ging ¿anai:h allerdings auf 4ic/o zurück. Die Mehrheit dieser lnsassen sind

Sá"tr"îgãnorige Jugoshúiens respektive seiner Nachfolgestaaten sowie

Albanienð. Der Anteil dLr lnsassen aus Afrika steigt ab 2000 auf über 30% im Jahr

2004 an.

Sprachen und Religionen

Die Angaben zu den Herkunftsstaaten und den Aufenthaltssituationen verweisen

ãarauf, î"ss sich die Zusammensetzung der Insasslnnen auch in anderer Hinsicht

vãrvieúaltigt hat. Diese Diversität kommt bezüglich Sprachen und der

Rãligionszîgehörigke¡t besonders deutlich zum Ausdruck. So liegt beispielsweise der

nntãl der cñristlicñen Religionsangehörigen im Thorberg im Jahr 2004 noch bei etwa
g0% aller lnsassen. OderIn H¡ndelbank war 2003 knapp die Hälfte aller Insassinnen

deutscher MuilersPrache.

Es ist unschwer vorzustellen, dass diese Veränderungen der lnsasslnnengruppen

Ãus*irrungen auf den Alltag in der Strafanstalt haben. Bezüglich der Religion sehen

bzw. saheñ sich die Anstaltàn z.B. neuen Anforderungen bezüglich der Menuplanung

oder der Seelsorge gegenüber. Die sprachliche Vielfalt wiederum erschwert die

Kommunikation arif alleñ Ebenen, vor ailem wenn man bedenkt, dass die gängigen

ÊremOsprachenkenntnisse der Anstaltsmitarbeitenden oftmals nicht den

Muttersþrachen der lnsasslnnen entsprechen. Gerade im Bereich der

Resoz¡äisierungsbemühungen sind die eingeschränkten Verständigungs-

möglichkeiten eine grosse Herausforderung.

2.4 Aufénthaltsort nach dem Strafvollzug

Wo der wahrscheinliche Aufenthaltsort der ausländischen Insasslnnen nach ihrer

Entlassung liegt, hängt von ihrem Aufenthaltsstatus, einer Landesverweisung (LV)

ã¿èr tremðen pót izei t icñ en Fern h altem assnah m el 
8 ab'

rB Siehe zn den rechilichen Grundlagen und zum Verhältnis von fremdenpolizeilichen

Fernhaltemassnahmen ,nJ áài grrichtticheî Landesverweisung beispielsweise Nägeli (2002) und

Zünd (1993; 2002l'.
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Grafik 6: Aufenthaltsort nach Entlassung: Herkunftsstaat oder Schweiz?
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Die Grafik 61e zeigt, welche unterschiedlichen Möglichkeiten betreffend den künttigen
Aufenthaltsort je nach den rechtlichen Situationen der betroffenen lnsasslnnen
bestehen. Entscheidend ist erstens die Staatsbürgerschatt (Schweiz oder nicht),
sodann die aufenthaltsrechtliche Situation in der Schweiz, ob das Strafurteil eine
unbedingte Landesverweisung2o enthält oder nicht und schliesslich, ob gegen die
betreffende Person eine fremdenpolizeiliche Fernhaltemassnahme (Aus- oder
Wegweisung) verhängt wird.

Aus der Darstellung wird deutlich, dass grundsätzlich nur zwei Gruppen die
Voraussetzung erfüllen, um nach Strafuerbüssung in der Schweiz bleiben zu können:
Schweizerlnnen sowie Ausländerlnnen mit Aufenthaltsrecht (die ungefähr einen
Viertel der lnsasslnnen in beiden Anstalten ausmachen), gegen die weder eine
gerichtliche noch eine fremdenpolizeiliche Fernhaltemassnahme vorliegt. Aufgrund
der verschiedenen potent¡ellen Einflussfaktoren kann oft lange Zeil nicht mit
Sicherheit gesagt werden, ob eine ausländische lnsassin/ein ausländischer lnsasse
nach Entlassung in der Schweiz bleiben kann oder nicht. Wer aber in der Schweiz
leben wird, für den oder die gelten bezüglich Resozialisierung die gleichen
Bedingungen wie für Schweizerlnnen.

Wegen laufenden Strafuerfahren oder wegen fremdenpolizeilichen Verfahren ist der
künftige Aufenthaltsort bei einem Teil der lnsasslnnen während einer langen Zeit des
Strafvollzugs unklar.zl Es handelt sich dabei um einen vorübergehenden Zustand,
der so lange besteht, als noch nicht alle im Schema dargestellten
Entscheidungsetappen durchlaufen sind. Davon sind all jene ausländischen
lnsasslnnen betroffen, die (noch) ein Aufenthaltsrecht haben, gegen die (noch) keine
ausländerrechtliche Fernhaltemassnahme oder unbedingte Landesverweisung
vorliegt. Resozialisierungsbemühungen, die auf eine Wiedereingliederung in den
schweizerischen gesellschaftlichen Kontext ausgerichtet sind, erscheinen in diesem
Fall für alle Beteiligten (Anstaltsmitarbeitende, lnsasslnnen und einweisende
Behörde) problematisch, da Unklarheit darüber besteht, wo der künftige Lebensort
der Betroffenen sein wird. Eine angemessene Vorbereitung ist während dieser Zeit
schwierig bis unmöglich.

Über die Anteile dieser unterschiedlichen Gruppen existieren keine differenzierten
Statistiken und die entsprechenden Angaben aus den Dossiers der Strafgefangenen
sind lückenhaft. Um dennoch ein ungefähres Bild davon geben zu können, wie viele
lnsasslnnen aus den beiden untersuchten Anstalten nach Entlassung in der Schweiz
oder in ihrem Herkunftsland leben werden, wurde ein annährendes Vorgehen

In Um die Darstellung nicht noch komplexer zu machen, haben wir darin einen frir die Praxis sehr
wichtigen Aspekt weggelassen: die Frage der Vollziehbarkeit einer fremdenpolizeilichen Massnahme
oder Landesverweisung beziehungsweise jene des tatsächlichen Aufenthaltsortes nach der
Entlassung. Bei den in der Darstellung mit ,,Schweiz" oder ,,Herkunttsland" bezeichneten Felder
handelt sich um jenen Ort, an welchem sich die Entlassenen gemäss Urteil und/oder
fremdenpolizeilichen Entscheiden aufhalten sollten.
20 Da der probeweise Aufschub einer unbedingten Landesverweisung im ganzen Kanton Bern nur
gehr selten gewährt wird, haben wir diesen Faktor hier unbeachtet gelassen.
2r Von versõh¡edener Seite und aus verschiedenen Kantonen wird beklagt, dass die rechtskräftigen
fremdenpolizeilichen Ausweisungsverfügungen oft sehr spãt, das heisst wenige Wochen vor dem
Termin für die bedingte Enllassung, kommuniziert werden. Auf dieses Thema kann an dieser Stelle
nicht weiter eingegangen werden, obwohl diese Frage ebenfalls Gegenstand des Forschungsprojekts
isl' 
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gewählt, mit welchem gestütã auf verschiedene Datenquellen und lndikatoren eine
Schätzung der entsprechenden Anteile erfolgen konnte.zz

Möglicherweise in der Schweiz

ln Hindelbank bestand bei etwa einem Fünftel aller ausländischen lnsassinnen eine
Chance, dass sie nach der Entlassung in der Schweiz bleiben können, da sie über
ein Aufenthaltsrecht verfügen und gegen sie keine Landesverweisung vorliegt.
Vorbehalten ist dabei eine mögliche fremdenpolizeiliche MassnaÉme, ¿le
unabhängig vom Vorliegen einer Landesverweisung verfügt werden kann. Bezogen
auf die Gesamtinsassinnenpopulation (inklusive Schweiierinnen) entspricht d'ies
etwa einem Zehntel der lnsassinnen in Hindelbank. Zähll man hierzu ca. 40"/o
Schweizerinnen (die sicher in der Schweiz bleiben können), gelangt man zu etwas
mehr als 50% a//er lnsassinnen, bei denen nach Entlassúng die 

-Chance 
besteht,

dass sie in der Schweiz bleiben können.

Von den ausländischen lnsassen des Thorberg besteht bei etwa 10% aller
ausländischen lnsassen die Voraussetzung, dass sie nach Enilassung in der
Schweiz bleiben können, falls gegen sie keine fremdenpolizeiliche
Fernhaltemassenahme verfügt wird. Dies entspricht etwa jedem zwölften lnsassen
(inklusive Schweizer) in Thorberg. Zähft, man ca. 20% Schw'e¡zer n¡nzù, die auf jeden
Fall in der Schweiz bleiben können, kommt man auf ein Total von etwa einem ú¡ertel
a//er Insassen des Thorbergs, bei denen nach Entlassung die Chance besteht, dass
sie in der Schweiz bleiben können.

Sícher im Herkunftsland

Bei ungefähr zwei von drei ausländischen lnsasslnnen in Hindelbank und auf dem
Thorberg ist spätestens dann, wenn das rechtskräftige Strafurteil vorliegt, klar, dass
sie die Schweiz verlassen müssen, weil sie entweder kein Aufenthahðrecht in der
Schweiz haben und/oder weil gegen sie eine unbedingte Landesverweisung
ausgesprochen wurde. Auf die gesamte lnsasslnnenschaft (inklusivé
Schweizerlnnen) in den beiden Anstalten hochgerechnet, ergibt sich für Hindelbank
ein Anteil von mindestens 40o/o, die die Schweiz sicher verlassen müssen. Für
Thorberg liegt der entsprechende wert beigut der Hälfte aller lnsassen.
Zusammenfassend zeigen diese Überlegungen, dass die überwiegende Mehrheit der
ausländischen lnsasslnnen in den beiden untersuchteñ geschlossenen
Strafanstalten die Schweiz nach ihrer Entlassung verlassen- wird. Eine
Resozialisierung, díe in ihrem Verständnis und ihren lnstrumenten auf eine
Wiedereingliederung in die Schweiz ausgerichtet ist, verfehlt für diese Gruppe darum
ihr Ziel. Weitet man den Blick auf die gesamte Gruppe der lnsasslnnen åus, zeigt
sich, dass das angewandte Resozialisierungskonzept und die entsprechenden
lnstrumente auf maximal die Hälfte a//er lnsasslnnen angewandt werden kann.23

22 Dieser Annäherung liegen folgende Daten zu Grunde: Angaben zu den unbedingten
Landesverweisungen aus der Schweizerischen Strafuollzugsstatislik ães BFS, Jahresberichte'des
Thorberg mit,Angaben über.Austrittsgrunde (inklusive Landesverweísungen, Ausschaffungen etc.),
eigene Dossiererhebungen in den Anstalten Thorberg und Hindelbank- zum Aufenthaftõort nacä
þtlassung sowie zum Aufenthaltsstatus.
'o Auch wenn sich die oben genannlen Angaben einzig auf die beiden untersuchten geschlossenen
Strafanstalten beziehen und teilweise als Annäherungãn zu verstehen sind, dürften S-cfì O¡e daraus
folgenden Schlüsse grundsålzlich auf vergleichbare Kõntexte des geschlossenen Strafuollzugs in den
übrigen Kantonen der Schweiz übertragen lassen



3 BetreuungspraxisundveränderteBedingungen

Die Reaktionen auf diese Situation seitens der Mitarbeitenden in den beiden
Anstalten lassen sich grob in zwei Kategorien teilen.

Die Erfahrung, dass Kerntätigkeiten sehr unbefriedigend oder überhaupt nicht
ausgeübt werden können, führt zu einer Verlagerung der Bemühungen auf
integrative, auf den Strafuollzugsalltag bezogene und/oder ausbildungs- oder
persönlichkeitsbildende lnterventionen der Betreuenden. Betreuerlnnen drückten
diesen Umstand uns gegenüber..oft bildhatt aus: Effektiv über die Mauern der Anstalt
vermittelnde lnterventionen mit Ubergabecharakter und klarer Verbindlichkeit werden
verlagert auf Tätigkeiten, die den Eingewiesenen helfen sollen, "ihren Rucksack zu
füllen" und "ihren Rücken zu stärken", ohne genau zu wissen, ob diese "Ausrüstung"
der "Reise" entspricht, die nach dem Austritt angetreten wird. Darunter verstehen
Betreuende die Arbeit an sozialen Kompetenzen, etwa soziale Umgangsformen und
Konflikttoleranz, den Umgang mit dem eigenen Körper (Gesundheit, Fitness und
Sport, Hygiene, Suchtproblematik) und Ausbildungs- und Bildungsangebote, die
innerhalb der Anstalt bezogen werden (etwa Lehren, Anlehren, Kurse) oder von
aussen kommen (2.8. Fernstudien). Die geltenden Rahmenbedingungen des
Strafvollzugs stützen diese Bemühungen. Die anstehenden bundesgesetzlichen
Neuerungen, welche die individuelle Vollzugsplanung und die Gleichstellung von
Arbeit und Ausbildung verbindlich festschreiben werden, erlauben diesen Bereich
sogar weiter auszubauen. Zudem geben bewährte Formen des Gruppenvollzugs und
der integrierten Sozialarbeit Möglichkeiten, den Alltag im Strafuollzug im Sinne der
Normalisierung "realitätsnäher" zu gestalten. Wenn aus Mangel an Alternativen die
lnstrumente der Wiedereingliederung vermehrt auf den Bereich der
Persönlichkeitsbildung und der Erhaltung oder Erlangung sozialer Kompetenzen
abzielen, ist für die hier zur Diskussion stehende besondere Gruppe von lnsassen
allerdings auf wesentliche Hindernisse hinzuweisen: Einerseits hångt die Vermittlung
solcher Fähigkeiten und lnhalte generell vom Vehikel der Sprache ab. Andererseits
ist der von der Betreuung in diesem Bereich geleistete Beitrag immer im Verbund mit
dem im Vollzugsverständnis verankerten lnstrument der Progression zu verstehen.
Von dieser sind die Eingewiesenen, von denen wir hier sprechen, in der Regel
jedoch ausgeschlossen.

Zur zweilen Reaktionsform, die sich ebenfalls in der Praxis von Betreuerinnen und
Betreuern erkennen lässt, gehören zahlreiche und unterschiedliche Versuche, die
Kerntätigkeiten - also die Unterstützung in der Stellen- und Wohnungssuche und die
Anbindung an die Sozialdienste - zu "transnationalisieren", das heisst über die
nationalen Grenzen hinweg wahrzunehmen. Dieses Unterfangen ist natürlich wegen
der damit verbundenen Schwierigkeiten bisher nur in Ausnahmefällen möglich und
abhängig von Faktoren wie dem persönlichen Engagement der betreuenden Person,
deren Kommunikationskompetenz, dem Wissen über ein Herkunftsland, das oft auf
eigener Auslanderfahrung beruht, und nicht zuletzt auch von neuen Formen der
Kommuníkation und lnformationsbeschaffung, wie etwa dem Internet. Zunehmend
können auch neue Netzwerke und Organisationsformen im Sinne einer "transnational
durchgehenden Betreuung" aktiviert werden. Wiedereingliederung wird so über die
Grenzen hinweg unterstützt,

r- wenn es etwa gelingt, durch den Einbezug eines Anwalts vor Ort, den Verlust
von Wohneigentum und damit der Unterkunft der von einer Drogenkurierin in

Brasilien zurückgelassenen Familie zu verhindern;

32



' wenn ein entlassener, im Thorberg angelernter Handwerker nach seiner
Rückkehr weiterhin auf die fachliche Unterstützung seines Lehrmeisters
zählen kann;

¡ wenn die in Südafrika zurückgebliebenen und unter prekären Bedingungen bei
Verwandten lebenden minderjährigen Kinder einer lnsassin mit der Hife der
Betreuerin an die dortigen Sozialdienste vermittelt werden können;

' wenrì, wiederum nach langwierigen, von der Betreuerin eingeleiteten
Abklärungen vor Ort, einer lnsassin erlaubt wird, zusätzliches Geld von ihrem
Sperrkonto für die Bezahlung der Ausbíldung ihrer zurückgelassenen Tochter
nach Ubersee zu überweisen oder

r wenn bei der Ausschaffung einer schwerstkranken Person dafür gesorgt wird,
dass bei ihrer Ankunft in Kolumbien wenigsten am Anfang die medizlnische
Versorgung gewäh rleistet ist.

Obschon solche Formen der "transnationalisierten" Kerntätigkeiten die Ausnahme
sind, liesse sich die Liste ohne Probleme verlängern.

Allgemein lässt sich sagen, dass in den Anstalten eine ganze Reihe von
Reaktionsformen Gestalt angenommen haben. Einige können als Verlagerung
jllefaln der gegebenen Rahmenbedingungen angesehen werden. Andere zeigeñ
Möglichkeiten, aber auch Grenzen einer "transnationalísierten" Antwort in der
Erfüllung des Wiedereingliederungsauftrags. Beide Reaktionsmuster sollen sich im
Sinne einer gesamtheitlichen Auffassung von Resozialisierung ergänzen.

4 Ausblick
Das Resozialisierungsziel an sich gilt gemäss Gesetz für alle lnsasslnnen. Die
lnstrumente zur Wiedereingliederung sínd allerdings in einem gesellschaftlichen und
historischen Kontext entstanden und erprobt worden, der sich seither insbesondere
im Falle der geschlossenen Anstalten grundlegend verändert hat. Dies führt dazu,
9".! di. gängigen Mittel zur Resozialisierung im Kontext des geschlossenen
Strafvollzugs nicht mehr ausreichend und nicht mehr in jedem Fall adäquat sind.
Patentlösungen sind bisher nicht erkennbar. Auf der Grundlage unserer
Forschungsergebnisse möchten wir anregen, die Frage nach den lnstrùmenten der
Wiedereingliederung von ausländischen lnsasslnnen neu zu denken. Eine
Anpassung dieser lnstrumente müsste unseres Erachtens folgende punkte
berücksichtigen:

' Das Resozialisierungsziel sollte für Ausländerlnnen, díe die Schweiz
verlassen müssen, nicht aus den Augen verloren, sondern als Konzept an die
unterschiedlichen Zielgruppen angepasst werden.

' lm lnteresse an einer Gleichbehandlung aller lnsasslnnen während des
Strafuollzugs müsste beispielsweise überlegt werden, wie den ungleichen
Situationen nach Strafverbüssung am besten Rechnung getragen werden
kann. Ziel wäre ein differenzierter und damit qualitativ glãichwertiger
Strafuollzug für alle. Hierbei könnte z.B. an die Dislussion um
kompensatorische Massnahmen angeschlossen werden (siehe etwa
Baechtold 2000).

' Es ist zu erwarten, dass eine verstärkte Bemühung um eine gelungene
Wiedereingliederung für a//e lnsasslnnen posítive Auswirkungen auf 

-das
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Betriebsklima und für alle am Strafuollzug Beteiligten hat. lnsasslnnen sind

rãì¡u¡"rt"t, weil sich ihnen Perspektiven eröffnen, sie sich besser mit den

inf'"n.n des Stratuollzugs identifizieren können und ihre Strafe nicht einfach

nur absitzen. Auch Mitarbeitende im Bereich der Sozialarbeit und Betreuung

dürften aus ihrer Arbeit höhere Zufriedenheit erfahren. Wie weit solche

Anpassungen auch Auswirkungen auf die Rückfallquoten haben könnten, ist

hingegen offen.

Bei der Suche nach neuen Wegen sollten einerseits in der Praxis des

Strafuollzugs bestehende kreative Lösungen angeschaut und evaluiert
werden. Añdererseits besteht in dieser Hinsicht unseres Erachtens weiterer
Forschungsbedarf .
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